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4 |  AUF EINEN BLICK

Auf einen Blick!

Aktuelle SituAtion

    Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangels wird es für  
 Unternehmen immer wichtiger, gezielt qualifizierte Mitarbeiter aus dem Ausland  
 zu gewinnen, um langfristig innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben.

    Obwohl Deutschland in den letzten Jahren eine sehr hohe Nettozuwanderung zu  
 verzeichnen hatte, entfällt nur ein geringer Teil der Zuwanderung auf qualifizier- 
 te Erwerbsmigration von Drittstaatenangehörigen.

    Die aktuell im Aufenthaltsgesetz geregelten Wege bieten Zuwanderern aus  
 Drittstaaten umfangreiche Möglichkeiten, wenn sie ausreichend qualifiziert sind  
 und über ein konkretes Jobangebot verfügen. Aufgrund der komplexen und un- 
 übersichtlichen Regelungen mit zahlreichen Ausnahmen werden diese Möglich- 
 keiten bisher jedoch wenig genutzt. 

HAuptergebniSSe der Studie

    Ziel eines neuen Zuwanderungssystems sollte es sein, Deutschland für  
 qualifizierte Fachkräfte weltweit als Einwanderungsland attraktiver und  
 bekannter zu machen.

    Viele klassische Einwanderungsländer verwenden Punktesysteme zur Steuerung  
 der Erwerbsmigration und setzen somit neben bedarfsorientierter auch auf  
 potenzialorientierte Zuwanderung.

    In der aktuellen politischen Debatte wird im Zusammenhang mit der Neu- 
 gestaltung der jetzigen Regelungen zur Erwerbsmigration von Drittstaaten- 
 angehörigen auch die Einführung eines Punktesystems diskutiert. 

politikvorScHläge

   Um Deutschland im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte erfolgreich  
 zu positionieren, wird ein zweigleisiges Zuwanderungssystem vorgeschlagen,  
 das bedarfsorientierte und potenzialorientierte Elemente in sich vereint.

    Das neue System setzt sich zusammen aus einem marktbasierten Zuwan- 
 derungskanal, der ein Jobangebot und eine festgelegte Gehaltsgrenze   
 voraussetzt, und einem potenzialorientierten Punktesystem nach internatio- 
 nalem Vorbild, das potenziellen Zuwanderern, die bestimmte Kriterien   
 erfüllen, eine temporäre Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis gewährt. 

  Komplementiert wird das neue System durch ein modernes Online-Portal,  
 das umfangreiche Informationen für potenzielle  Bewerber bereitstellt und  
 zur Abwicklung der Bewerbungen dient.
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1. Einleitung

Angesichts der demographischen Entwicklung und des zunehmenden Innovations-
drucks steigt die weltweite Konkurrenz um qualifizierte Fachkräfte stetig an. Daher 
sollte Deutschland eine Strategie entwickeln, um qualifizierte Zuwanderung gezielt 
zu fördern. Die Neugestaltung des Zuwanderungssystems stellt dabei eine Kernkom-
ponente dar, da die aktuelle Gesetzesordnung zwar Einwanderungsmöglichkeiten für 
qualifizierte Fachkräfte mit einem Arbeitsangebot bietet, die entsprechenden Regelun-
gen aber sehr komplex und unübersichtlich sind und daher bisher nur wenig genutzt 
werden. 

Deutschland hatte in den letzten Jahren insgesamt eine sehr hohe Nettozuwande-
rung zu verzeichnen, allerdings findet der Großteil der Zuwanderung unabhängig von 
der Qualifikation der Zuwanderer statt, wie beispielsweise die EU-Binnenmigration 
oder die Zuwanderung von Flüchtlingen. Qualifizierte Zuwanderung, die aktiv auf die 
Bedürfnisse des Arbeitsmarkts angepasst werden kann, hat bisher nur einen geringen 
Anteil an der gesamten Zuwanderung, obwohl sie für die Behebung des Fachkräfte-
mangels in Deutschland von zentraler Bedeutung ist. 

Die vorliegende Studie stellt den aktuellen Gesetzesrahmen vor, vergleicht die  
existierenden Regelungen verschiedener Einwanderungsländer und fasst die aktuellen 
politischen Vorschläge zu einem Einwanderungsgesetz in Deutschland zusammen.  
Vor diesem Hintergrund wird ein neuer Vorschlag für ein zweigleisiges Zuwande-
rungssystem zur Förderung der qualifizierten Zuwanderung nach Deutschland vor- 
gestellt. Dies setzt sich zusammen aus einem marktbasierten Zuwanderungskanal,  
das ein Jobangebot und eine festgelegte Gehaltsgrenze voraussetzt, und einem 
potenzialorientierten Punktesystem nach internationalem Vorbild mit transparenten 
Zulassungskriterien. Darüber hinaus soll ein modernes Online-Portal die Attraktivität 
des deutschen Zuwanderungssystems im internationalen Wettbewerb fördern. 



6 |   FACHKRäFTEBEDARF IN DEUTSCHLAND

Die Fachkräftebasis in Deutschland spielt für die Innovationsfähigkeit und das Wachs-
tum der Volkswirtschaft eine zentrale Rolle. Allerdings ist das Angebot inländischer 
Mitarbeiter aufgrund des demographischen Wandels für eine langfristige Fachkräfte-
sicherung nicht ausreichend. Zusätzlich zum sinkenden Anteil inländischer erwerbsfä-
higer Personen steigt der weltweite Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern. Um sich als 
Volkswirtschaft international erfolgreich zu positionieren, ist es daher von zentraler 
Bedeutung, verstärkt die Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte zu fördern. 

Obwohl Deutschland sich derzeit demographisch in einer günstigen Position befindet, 
sagen Prognosen spürbare Engpässe in naher Zukunft voraus. Aktuell profitiert die 
deutsche Volkswirtschaft von einem hohen Anteil an Personen im erwerbsfähigen Al-
ter; 2016 lag der Anteil bei 60,6 %1 (Statistisches Bundesamt 2017a). Dies ist größten-
teils auf die Babyboomer-Kohorte, die geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1950 und 
1972, zurückzuführen. Da sich diese großen Kohorten dem Rentenalter nähern und 
die jüngeren Generationen deutlich kleinere Geburtenjahrgänge aufweisen, wird eine 
relevante Lücke auf dem Arbeitsmarkt entstehen. Das Statistische Bundesamt prog-
nostiziert, dass sich der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 2020 noch bei 
über 60 % hält, allerdings 2030 auf 55,3 % sinkt (Statistisches Bundesamt 2017a). Da 
allerdings ganz Europa mit niedrigen Geburtenraten und Überalterung konfrontiert ist, 
wird Deutschland die dadurch entstehenden Bedürfnisse nicht primär durch Migration 
aus EU-Ländern decken können, sondern in besonderem Ausmaß Zuwanderer aus 
Drittländern gewinnen müssen (Morehouse 2013). 

Über den prognostizierten zukünftigen Fachkräftemangel hinaus gibt es bereits heute 
Engpässe in gewissen Bundesländern für bestimmte Berufsgruppen, die dazu führen, 

2. Fachkräftebedarf in Deutschland

Abb. 1: Engpassanalyse  
im regionalen Vergleich
Fachkräfte insgesamt  
(Mai 2016 - April 2017)

A) Arbeitlos je Arbeitsstelle
von min. 2 bis  
max. 6 Arbeitslosen 

Ø 3 Bayern
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Württemberg

2,2

Niedersachsen
3,3

Brandenburg
4,2

Mecklenburg-
Vorpommern

5,1

Sachsen-
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5,4

Thüringen
3,6
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4,0

Berlin
5,7

Hamburg
3,7

Bremen
4,3

Sachsen
4,2

1  Der Anteil der erwerbsfähigen Personen an der Gesamtbevölkerung ist in den vergangen zehn Jahren relativ konstant   
 geblieben und entsprach 2016 dem europäischen Durchschnitt (Eurostat 2017).
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dass Unternehmen ihr Potenzial nicht vollständig ausschöpfen können. Dies führt zu 
Wertschöpfungsverlusten und Wettbewerbsnachteilen. Ein Indikator für Fachkräfte-
mangel ist die Anzahl der Arbeitslosen mit entsprechender Qualifikation pro offener 
Stelle. Durchschnittlich lag der Wert für Deutschland insgesamt im 1. Quartal 2017 bei 
2,6 und im 2. Quartal bei 2,3 (IAB 2017).2 Hierbei lassen sich große regionale Unter-
schiede feststellen. In Bayern kamen beispielsweise im Zeitraum von Mai 2016 bis  
April 2017 nur 0,2 Bewerber auf eine der gemeldeten offenen Expertenstellen im Be-
reich Informatik, während diese Zahl für offene Fachkräftestellen im Bereich Gebäu-
detechnik in Sachsen-Anhalt bei 78,5 lag (Bundesagentur für Arbeit 2017). Hierbei ist 
zu berücksichtigen, dass in Deutschland 2017 im Durchschnitt nur 54 % der offenen 
Stellen gemeldet werden (IAB 2017) und offene Stellen nicht mit jedem beliebigen 
Arbeitslosen besetzt werden können. Daher gelten selbst Bewerber-Stellen-Verhältnis-
se von 2 oder 3 als Anzeichen für großen Fachkräftemangel (Geis and Orth 2016). Ein 
weiterer Indikator für Fachkräftemangel ist die Anzahl der Tage, bis eine offene Stelle 
besetzt werden kann, die sogenannte abgeschlossene Vakanzzeit. Auch hier lassen 
sich große regionale Unterschiede feststellen. Beispielsweise konnte im Zeitraum von 
Mai 2016 bis April 2017 in Baden-Württemberg oder Bayern eine Fachkräftestelle im 
Durchschnitt erst nach 114 bzw. 106 Tagen besetzt werden, in Sachsen-Anhalt hinge-
gen bereits nach 84 Tagen.

Mit dem bundesweit niedrigsten durchschnittlichen Wert an Arbeitslosen je gemelde-
ter Stelle sowie der zweithöchsten durchschnittlichen abgeschlossenen Vakanzzeit ist 
Bayern besonders stark von derzeitigen Fachkräfteengpässen und zukünftig drohen-
dem Fachkräftemangel betroffen (siehe Abbildung 1). Diese Entwicklung dürfte sich in 
Zukunft aufgrund des hohen wirtschaftlichen Wachstums Bayerns weiter verstärken.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2017), © ifo Institut
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2 Im internationalen Vergleich liegt Deutschland hinsichtlich des Fachkräftemangels im mittleren Bereich,  
 ähnlich Großbritannien. Stärker ausgeprägt ist dieser in Australien, Frankreich, Italien, Schweden und Spanien;  
 weniger hingegen in Korea, Japan, Russland, der Türkei und den Vereinigten Staaten (Strack et al. 2010).
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3. Entwicklung der Zuwanderung  
 nach Deutschland

Mit über 2 Millionen Zuzügen im Jahr 2015 ist Deutschland mittlerweile eines der 
beliebtesten Einwanderungsländer der OECD. Wie in Abbildung 2 dargestellt, variiert 
die Zuwanderung im Verlauf der Zeit stark. Nach einem Hoch Anfang der 1990er 
Jahre, ausgelöst durch die Flüchtlingswelle infolge der Balkankriege, ging die Zahl der 
Zugezogenen bis Mitte der 2000er Jahre auf knapp über 660.000 zurück. Seit 2011 ist 
die Zahl der Zugezogenen wieder deutlich angestiegen. Die Zahl der Fortgezogenen  
schwankte hingegen weit weniger und ist erst in den letzten Jahren angestiegen. 
Während die Nettozuwanderung nach Deutschland 2008 und 2009 sogar leicht  
negativ war, übersteigt die Zahl der Zuwanderer seit 2010 wieder die Zahl der  
Fortgezogenen. Insgesamt erreichte der Zuwanderungssaldo mit einem Plus von  
1,14 Millionen im Jahr 2015 einen historischen Höchststand. Auch in Bayern lag der 
Wanderungssaldo im Jahr 2015 mit 159.949 Personen deutlich höher als in den Vor-
jahren (Statistik-Portal, 2016).

Zugezogene Fortgezogene

1991 1995 2005 2010 20152000

Abb. 2: Wanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland 
Anzahl in Tausend, 1991 bis 2015
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Diese Daten beziehen sich auf die fallbezogenen Zu- und Fortzugsstatistiken des Statistischen Bundes- 
amtes und beinhalten auch zu- und fortgezogene Deutsche. Sie können daher von den personen- 
bezogenen Daten des Ausländerregisters abweichen, da das AZR die nur vorübergehend in Deutschland  
aufhältige ausländische Bevölkerung nicht erfasst.

Quelle: Statistisches Bundesamt (2017b), © ifo Institut 
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3.1 Zuzüge nach Staatsangehörigkeit

Teilt man die Zuzüge und Fortzüge von Ausländern nach deren Staatsangehörigkeit 
auf, sind sowohl die Zuzüge von Staatsangehörigen anderer EU-Länder, als auch die 
Zuzüge von Drittstaatenangehörigen im Zeitraum von 2010 bis 2015 gestiegen  
(siehe Abbildung 3). Während bis zum Jahr 2014 die Zuzüge von EU-Bürgern nach 
Deutschland die Zuzüge von Drittstaatenangehörigen überstiegen, kamen im Jahr 2015 
durch den starken Zustrom an Flüchtlingen erstmals mehr Drittstaatenangehörige  
als EU-Bürger nach Deutschland. EU-Bürger sowie Bürger Islands, Liechtensteins,  
Norwegens und der Schweiz benötigen im Rahmen der Personen- und Erwerbs-
freizügigkeit für die Zuwanderung nach Deutschland keinen Aufenthaltstitel. Die 
Größenordnung dieser Zuwanderung kann daher nicht aktiv gesteuert und nicht vom 
Qualifikationsniveau der Zuwanderer abhängig gemacht werden. Zudem ist davon 
auszugehen, dass die Zuwanderung aus den anderen EU-Ländern langfristig nicht 
das gegenwärtig hohe Niveau beibehalten wird, da auch in diesen Ländern aufgrund 
des demographischen Wandels mit einem rückläufigen Erwerbspersonenpotenzial zu 
rechnen ist (Fuchs et al. 2015). Nach dem stetigen Zuwachs der Zuwanderung seit 
2010 in Folge der Finanzkrise zeigt sich heute bereits ein rückläufiger Trend für die 
EU-Binnenmigration nach Deutschland.

Zugezogene Fortgezogene

Abb. 3: Zuzüge und Fortzüge nach Staatsangehörigkeit 
Anzahl in Tausend, 2010 bis 2016

Die Zahlen basieren auf Daten aus dem Ausländerzentralregister. Bei den Zuzügen sind alle im Jahr 2016 
eingereisten Personen enthalten, auch wenn die Erteilung eines spezifischen Aufenthaltstitels erst im ersten 
Quartal 2017 erfolgte. 

Quelle: BAMF (2017), © ifo Institut 
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3.2 Zuwanderung von Drittstaatenangehörigen nach  
Aufenthaltszweck

Innerhalb der Gruppe der zugewanderten Drittstaatenangehörigen wird zwischen vier 
Aufenthaltsgründen unterschieden, die im Aufenthaltsgesetz geregelt werden:
  Erwerbstätigkeit
  Ausbildungsgründe 
  Humanitäre Gründe
  Familiäre Gründe 

Im Jahr 2016 wurde insgesamt 963.345 Drittstaatenangehörigen eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt. Abbildung 4 zeigt, wie sich die vergebenen Aufenthaltstitel auf die 
einzelnen Migrationsgründe aufteilen.

3.2.1  Zuwanderung zum Zweck der Erwerbstätigkeit
Mit 9 % aller vergebenen Aufenthaltstitel im Jahr 2016 haben die Aufenthaltstitel, die 
dem Zweck der Erwerbstätigkeit dienen, den geringsten Anteil unter den vier Aufent-
haltsgründen. Die Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit können weiter unterschieden 
werden in Erwerbstätigkeit in einer Beschäftigung, die keine qualifizierte Berufsaus-
bildung voraussetzt, und Erwerbstätigkeit von Fachkräften. Nur die letzte Gruppe ist 
im Hinblick auf den zukünftigen Fachkräftemangel für Deutschland interessant, da 
durch diesen Zuwanderungskanal gezielt qualifizierte Drittstaatenangehörige für den 
deutschen Arbeitsmarkt gewonnen werden können. 

3.2.2  Zuwanderung aus humanitären Gründen
Aufgrund des starken Flüchtlingszustroms in den Jahren 2015 und 2016 wurde der 
größte Teil der Aufenthaltstitel an Drittstaatenangehörige (43 %) aus völkerrechtli-
chen, humanitären und politischen Gründen vergeben. Da Flüchtlinge und subsidiär 
Schutzberechtigte sowie deren nachziehende Familienangehörige vollständigen 
Zugang zum Arbeitsmarkt haben, ergibt sich hieraus prinzipiell ein großes Arbeitskräf-
tepotenzial. Welche Rolle Flüchtlinge in den kommenden Jahren bei der Fachkräftesi-
cherung spielen werden, ist allerdings momentan noch nicht absehbar, da das Quali-
fikationsniveau von Flüchtlingen nicht gesteuert werden kann und eine erfolgreiche 
Integration der Flüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt stark von den gegenwär-
tigen und zukünftigen Anstrengungen der Politik abhängt. Darüber hinaus ist davon 
auszugehen, dass zumindest ein Teil der Geflüchteten wieder in ihre Heimatländer 
zurückkehren wird, wenn sich die politische Lage dort beruhigt hat. Der Flüchtlings-
zustrom kann daher kein Ersatz für eine gesteuerte zielgerichtete Zuwanderung von 
Drittstaatenangehörigen in den deutschen Arbeitsmarkt sein.

|  ENTWICKLUNG DER ZUWANDERUNG NACH DEUTSCHLAND 

Ausbildung

Sonstige Aufenthaltsrechte2 %
2 %

13 %
Abb. 4: Drittstaatenangehörige 
nach Aufenthaltszweck
Aufenthaltserlaubnis erteilt  
im Jahr 2016

Familiäre Gründe33 %

Erwerbstätigkeit in nicht qualifizierter Beschäftigung

Erwerbstätige Fachkräfte7 %

Völkerrechtliche, humanitäre, politische Gründe43 %

Quelle: BAMF (2017), © ifo Institut
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Auch wenn qualifizierte Fachkräfte im Rahmen des Familiennachzugs, der humani-
tären Zuwanderung und der Personenfreizügigkeit nach Deutschland einreisen und 
erwerbstätig werden, lassen sich die Qualifikationen dieser Zuwanderer nicht ausrei-
chend steuern, um langfristig den Fachkräftebedarf zu decken. Daher ist die qualifi-
zierte Zuwanderung aus Drittstaaten von zentraler Bedeutung für die Gewinnung von 
Fachkräften in Deutschland.

4.1 Aktueller Gesetzesrahmen

Die Einreise und der Aufenthalt von Drittstaatenangehörigen zum Zweck der Erwerbs-
tätigkeit oder der Arbeitsplatzsuche werden insbesondere im deutschen Aufenthalts-
gesetz (AufenthG) geregelt, das zwischen einer Vielzahl von Zugangswegen unter-
scheidet. Zur Vereinfachung konzentriert sich diese Studie auf Aufenthaltstitel, das 
ohne vorherige Aufenthalte in Deutschland oder unternehmensinterne Transfermög-
lichkeiten zugänglich sind. Gerade diese Zuwanderungswege sind für die Anwerbung 
qualifizierter Fachkräfte aus Drittstaaten von zentraler Bedeutung. Abbildung 5 zeigt 
eine Übersicht dieser im Aufenthaltsgesetz vorgesehenen Zuwanderungsmöglichkei-
ten für Fachkräfte aus Drittstaaten.3  

4. Erwerbsmigration

3 Alternativ gibt es auch Aufenthaltstitel, die einen vorherigen Aufenthalt in Deutschland voraussetzen, wie zum Beispiel   
 § 18a AufenthG für qualifizierte Geduldete sowie § 18b AufenthG und § 16 Abs. 4 AufenthG für Absolventen deutscher   
 Hochschulen. §§ 19b, c, d AufenthG regeln zudem seit August 2017 den unternehmensinternen Transfer von Arbeitnehmern.
 § 18 Abs. 4 AufenthG qualifizierte Beschäftigung, § 18c AufenthG Arbeitsplatzsuche, § 19 AufenthG Niederlassung für   
 Hochqualifizierte, § 19a AufenthG i.V.m §2 BeschV Blaue Karte EU, § 20 AufenthG Aufenthaltserlaubnis für Forscher und  
 § 21 AufenthG Aufenthaltserlaubnis zur selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit.    

Die Personenzahl bezieht sich auf Personen, die im 
Jahr 2016 einen Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit 
oder Arbeitsplatzsuche erhielten.

Quelle: BAMF (2017), eigene Darstellung, © ifo Institut

Abb. 5: Zuwanderungsmöglichkeiten 
zur Erwerbstätigkeit oder Arbeitsplatz-
suche für Fachkräfte aus Drittstaaten

Erwerbstätigkeit und  
Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte 

64 288

Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung 
von qualifizierter oder  

selbstständiger Berufstätigkeit
46 559

AufenthG i.V.m. § 2 
BeschV (Blaue Karte 

EU) 17 362§ 19a
AufenthG (Aufent-

haltserlaubnis zur Ar-
beitsplatzsuche) 222§ 18c

AufenthG gesamt (Nie-
derlassungserlaubnis für 
Hochqualifizierte) 145

§ 19

Abs. 4 AufenthG 
(Qualifizierte 

Beschäftigung)
40 894

§ 18
AufenthG  
(Forscher)

698
§ 20

AufenthG (Selbst- 
ständige oder freiberufliche 

Tätigkeit) 4 967
§ 21
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Zum Zweck der Arbeitssuche (§ 18c AufenthG) kann eine Aufenthaltserlaubnis für 
sechs Monate erteilt werden, wenn der jeweilige Ausländer seinen Lebensunterhalt 
sichern kann, ohne in Deutschland einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Zum Zweck 
der Beschäftigung kann in Deutschland ein Aufenthaltstitel nur erteilt werden, wenn 
ein konkretes Arbeitsangebot vorliegt. Zusätzlich zum Arbeitsangebot sind die Auf-
enthaltstitel an weitere Voraussetzungen gekoppelt. Ein Aufenthaltstitel zur qualifi-
zierten Beschäftigung (§ 18 Abs. 4 AufenthG) wird nur erteilt, wenn eine qualifizierte 
Berufsausbildung in einer zugelassenen Berufsgruppe vorliegt. Für den Aufenthalt zur 
Forschung (§ 20 AufenthG) muss sich die  Forschungseinrichtung schriftlich zur Über-
nahme entstehender Kosten während der Vertragsdauer verpflichten. Der Aufenthalt 
zur selbstständigen Tätigkeit (§ 21 AufenthG) ist an ein wirtschaftliches Bedürfnis der 
Tätigkeit und an Finanzierungssicherung durch Eigenkapital oder Kreditzusage ge-
koppelt. Voraussetzung für einen Aufenthalt über die Blaue Karte EU (§ 19a AufenthG 
i.V.m §2 BeschV) ist ein anerkannter Hochschulabschluss und ein jährliches Brutto-
mindestgehalt. Bei gewissen Aufenthaltstiteln wie z.B. qualifizierte Beschäftigung 
nach § 18 Abs. 4 AufenthG oder Niederlassungserlaubnis nach § 19 AufenthG wird zur 
Ausländerbeschäftigung nach § 39 AufenthG die Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit benötigt,4 außer es wurde durch eine Rechtsverordnung nach § 42 AufenthG 
bestimmt, dass der Aufenthaltstitel ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit 
erteilt werden kann.5 Gewisse Aufenthaltstitel wie beispielsweise die Blaue Karte EU 
sind teilweise zustimmungsfrei. Detailliertere Informationen zu den einzelnen Para-
graphen des Aufenthaltsgesetzes finden sich in Tabelle 1 im Anhang. 

Zusätzlich zu den gesetzgeberischen Maßnahmen gibt es einige politische Strategi-
en, um Deutschland als attraktives Zuwanderungsland für qualifizierte Fachkräfte 
zu positionieren. Hierzu gehört das Willkommensportal „Make it in Germany“, das 
elektronisch in mehreren Sprachen umfassende Informationen zu Karrierechancen 
und Einwanderungswegen anbietet, sowie die Telefon-Hotline „Arbeiten und Leben 
in Deutschland“, die als erste zentrale Beratungsstelle Fragen zu Zuwanderung und 
Integration beantwortet (Humpert 2015). 

4 Durch die Vorrangprüfung wird kontrolliert, dass für die Beschäftigung keine deutschen Arbeitnehmer sowie Ausländer   
 zur Verfügung stehen, die hinsichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich gleichgestellt sind oder vorrangigen Zugang zum   
 Arbeitsmarkt haben. Zusätzlich wird geprüft, dass durch die Beschäftigung des Ausländers keine nachteiligen Auswirkun- 
 gen auf dem Arbeitsmarkt entstehen. Die darüber hinausgehende Vergleichbarkeitsprüfung vermeidet, dass Ausländer zu  
 ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare inländische Arbeitnehmer beschäftigt werden (Humpert 2015). 
5 Ausnahmen nach § 42 des AufenthG gelten oftmals für bestimmte Beschäftigungen, Berufsgruppen oder Angehörige   
 bestimmter Staaten. 

4.2 Qualifizierte Erwerbsmigration in Zahlen

Insgesamt wurden im Jahr 2016 64.288 Aufenthaltstitel zum Zweck der Erwerbstä-
tigkeit und Arbeitsplatzsuche an Fachkräfte erteilt. Lediglich 40 % davon entfallen auf 
Personen, die erst 2016 nach Deutschland eingereist sind, die restlichen 60 % wurden 
an Personen vergeben, die sich bereits vor dem Jahr 2016 in Deutschland aufgehalten 
haben. Da für die Gewinnung von neuen Fachkräften aus dem Ausland insbesondere 
neu eingereiste Zuwanderer interessant sind, beziehen sich die folgenden Zahlen  
lediglich auf Aufenthaltstitel, die an Personen vergeben wurden, die im Berichtsjahr 
eingereist sind. 
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6  Ein möglicher Grund für die volatile Entwicklung der Zuwanderung über §18 Abs. 4 AufenthG ist der Zugang zur EU- 
 Personen- und Erwerbsfreizügigkeit für Rumänien und Bulgarien im Jahr 2014 und für Kroatien im Jahr 2015. Bürger aus 
 diesen Ländern haben nun freien Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt und müssen keinen Aufenthaltstitel zur Erwerbs- 
 tätigkeit mehr erwerben. 

Abbildung 6 zeigt die Entwicklung der qualifizierten Zuwanderung aus Drittstaaten 
für die einzelnen in Abbildung 5 dargestellten Zuwanderungswege in den Jahren 2012 
bis 2016. Die meisten Fachkräfte kommen über den § 18 Abs. 4 AufenthG (qualifizierte 
Beschäftigung) nach Deutschland. Die Zahl der entsprechenden Zuwanderer ist seit 
2012 deutlich gesunken und trotz eines Anstiegs im Jahr 2016 noch nicht wieder 
auf dem Niveau von 2012.6 Hierfür dürfte auch die Einführung der Blauen Karte EU 
mitverantwortlich sein, die über die Jahre immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. 
Während im Jahr 2012 lediglich 1.557 Blaue Karten EU an im selben Jahr eingereiste 
Personen vergeben wurden, lag diese Zahl 2016 bereits bei 6.643. Im Gegensatz hierzu 
wird die Zuwanderung über die Paragraphen § 18c AufenthG (Aufenthaltserlaubnis 
zur Arbeitsplatzsuche), § 19 AufenthG gesamt (Niederlassungserlaubnis für Hoch-
qualifizierte), § 20 AufenthG (Forscher) und § 21 AufenthG (Selbstständige) kaum in 
Anspruch genommen. 

2013 2014 20152012 2016
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(Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte)

§ 19a AufenthG i.V.m. § 2 BeschV  
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Abb. 6: Im Berichtsjahr an Drittstaatenangehörige erteilte Aufenthaltstitel zur 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitsplatzsuche

Die Zahlen beziehen sich auf Personen mit Einreise im Berichtsjahr.

Quelle: BAMF (2013, 2014, 2015, 2016, 2017), © ifo Institut

Betrachtet man die im Jahr 2016 vergebenen Aufenthaltstitel auf Bundesland- 
ebene, gehört Bayern zusammen mit Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und 
Nordrhein-Westfalen zu den Bundesländern mit der höchsten Anzahl an vergebenen 
Aufenthaltstiteln (siehe Abbildung 7). Mit einem Anteil von 22,5 % ist Bayern zudem 
das Bundesland, in dem 2016 die meisten Blauen Karten EU erteilt wurden. Insgesamt 
ist in allen Bundesländern eine ähnliche Verteilung der einzelnen Aufenthaltstitel zu 
beobachten. 
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4.3 Zwischenfazit

Generell wird ersichtlich, dass obwohl Deutschland mit der aktuellen Gesetzeslage 
vielfältige Einwanderungsmöglichkeiten für qualifizierte Arbeitskräfte bietet, die 
Zuwanderungszahlen aus Drittstaaten überschaubar bleiben. Dies dürfte auf die wenig 
transparenten und unübersichtlichen Regelungen des Aufenthaltsgesetzes mit einer 
Vielzahl an Sonderfallbestimmungen und Ausnahmen zurückzuführen sein. Eine ver-
einfachte und einheitliche Gestaltung des Gesetzesrahmens ist daher besonders wich-
tig, um Deutschland im internationalen Wettbewerb um hochqualifizierte Fachkräfte 
besser zu positionieren. Ein weiterer Grund für die geringen Zuwanderungszahlen 
ist die bedarfsorientierte Ausrichtung des deutschen Einwanderungssystems. Für im 
Ausland ausgebildete Fachkräfte ohne Arbeitsplatzangebot gibt es nur die Möglichkeit, 
über § 18c AufenthG einzureisen. Dieser Aufenthaltstitel zur Arbeitsplatzsuche ist auf 
sechs Monate befristet und berechtigt nicht zur Erwerbstätigkeit. Dies begrenzt den 
Zugang vor allem für Berufsanfänger, die nicht über ausreichend finanzielle Mittel zur 
Sicherung des Lebensunterhalts während der Erwerbssuche verfügen. Insgesamt wür-
de das deutsche Zuwanderungssystem daher sowohl von einer vereinfachten Struktur 
als auch von einem Ausbau der potenzialorientierten Erwerbsmigration profitieren. 

|   ERWERBSMIGRATION

Abb. 7: Im Jahr 2016 an Drittstaatenangehörige erteilte Aufenthaltstitel zur 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitsplatzsuche
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Im internationalen Vergleich lassen sich einzelne Zuwanderungssysteme anhand ihrer 
Ausrichtung charakterisieren. Es gibt Systeme, die überwiegend bedarfsorientiert 
sind und bei denen ein Arbeitsplatzangebot eine Voraussetzung für die Zuwanderung 
ist. In potenzialorientierten Systemen ist ein Arbeitsangebot zwar für die Bewerber 
vorteilhaft, aber nicht zwingend notwendig. Vielmehr erfolgt die Auswahl anhand von 
Humankapitalkriterien bzw. Qualifikationen, die für den Arbeitsmarkt von Bedeutung 
sind und die auf eine erfolgreiche dauerhafte Integration hindeuten. Punktesysteme 
bewerten potenzielle Zuwanderer anhand dieser Kriterien. 

Zu den internationalen Vorbildern für Punktesysteme zählen insbesondere Kanada7, 
Australien8 und Neuseeland9, deren Systeme anhand langjähriger Erfahrungen verbes-
sert und immer wieder an sich verändernde Bedürfnisse angepasst werden. In jüngster 
Vergangenheit hat auch Österreich10 damit begonnen, die Auswahl nach Punkten 
einzusetzen. Tabelle 1 (siehe S.16) bietet einen Vergleich der Punktesysteme in Kanada, 
Australien, Neuseeland und Österreich. 

Die betrachteten Punktesysteme berücksichtigen ähnliche Kriterien bei der Punktever-
gabe, insbesondere Alter, Bildungsgrad, Berufserfahrung, anerkannte Qualifikationen 
und Sprachkenntnisse. Angerechnet werden diejenigen Eigenschaften von Bewer-
bern, die auf eine gelungene langfristige Integration deuten. Interessanterweise legt 
Österreich beim Kriterium Sprachkenntnisse sowohl Wert auf Deutsch als auch auf 
Englisch. Zusätzlich zu den Charakteristika des Bewerbers fließt in Kanada und Neu-
seeland ein existierendes Jobangebot mit in das Punktesystem ein. Die Kriterien sind 
dabei in beiden Fällen so gewichtet, dass der Schwellenwert auch ohne ein konkretes 
Jobangebot erreicht werden kann. In Australien und Österreich ist das Punkte- 
system allein potenzialorientiert und Zuwanderer, die bereits über ein Arbeitsangebot 
verfügen, bewerben sich über das Temporary Employer Sponsored Skilled Migration 
Program in Australien oder über die Rot-Weiß-Rot-Karte in Österreich. 

Die genaue Zusammensetzung der Kriterien und deren Gewichtung werden in den 
meisten Einwanderungsländern kontinuierlich angepasst. Dennoch verwenden die 
traditionellen Einwanderungsländer Kanada, Australien und Neuseeland einheitlich ein 
zweistufiges Verfahren, um die Antragszahlen und den Verwaltungsaufwand gering 
zu halten. Zunächst werden über ein Online-Portal die festgelegten Kriterien eines 
Bewerbers erfasst. Bewerber mit einer Mindestpunktzahl werden in einen Kandida-
tenpool aufgenommen. Anschließend werden die Bewerber mit den meisten Punkten 
zur Bewerbung um einen dauerhaften Aufenthalt eingeladen. Diese Auswahlrunden 
finden in Australien und Neuseeland zweimal monatlich und in Kanada in unre-
gelmäßigen Abständen bis zur Ausschöpfung des Kontingents statt. Bewerbungen 
verbleiben meist ein bis zwei Jahre im Kandidatenpool, weshalb zunächst erfolglose 
Bewerbungen in den nächsten Runden noch erfolgreich sein können. Die anpassbaren 
Kontingente und Zusatzpunkte für Mangelberufe ermöglichen eine Anpassung an die 
schwankenden Bedürfnisse des Arbeitsmarktes. 

5. Internationale Erfahrungen mit Punktesystemen

7 Merkmale des kanadischen Systems sind zu finden unter:   immigration.ca und  cic.gc.ca
8 Merkmale des australischen Systems sind zu finden unter:  border.gov.au und  internationaleducation.gov.au  
 Informationen zu weiteren Kriterien sind zu finden unter:  refugeecouncil.org.au und  humanrights.gov.au
9 Merkmale des neuseeländischen Systems sind zu finden unter:  immigration.govt.nz    nzil.co.nz    nzqa.govt.nz
10 Merkmale der österreichischen Rot-Weiß-Rot-Karte sind zu finden unter:   migration.gv.at    usp.gv.at  
 Informationen zu weiteren Kriterien sind zu finden unter:   berufsanerkennung.at    ams.at/_docs/01_asylwerber.pdf



16 |   INTERNATIONALE ERFAHRUNGEN MIT PUNKTESySTEMEN

11 Gute englische Sprachkenntnisse sind in Neuseeland eine zwingende Voraussetzung für eine Bewerbung und werden daher im Punktesystem nicht weiter berücksichtigt. Bonuspunkte  
 hingegen gibt es für die Sprachkenntnisse des Partners. 

12 Die hier aufgeführten Gebühren fallen direkt bei der Bewerbung, bzw. bei der Ausstellung der Arbeitsvisa an. Die Gebühren für die Ausstellung von verschiedenen Aufenthaltstiteln zur  
 Erwerbstätigkeit in Deutschland sind insbesondere in der Aufenthaltsverordnung (AufenthV) geregelt und bewegen sich je nach Aufenthaltstitel zwischen 100 € und 147 €. Hinzu- 
 kommen können weitere Bearbeitungsgebühren. Zur Umrechnung in Euro wurde der Wechselkurs vom 13. November 2017 verwendet. 

Land Kanada Australien Neuseeland Österreich

Bezeichnung Federal Skilled Worker Program  Skill Select Skilled Migrant Category Rot-Weiß-Rot-Karte (RWR) 
Arbeitssuche-Visum

Kriterien  
in Punkte- 
system

Express Entry (EE): Sprachkennt-
nisse, Bildungsgrad, Berufser-
fahrung, Alter, Arbeitsangebot, 
Integrationsfähigkeit 
Comprehensive Ranking System 
(CRS): Zusätzliche Bildungsab-
schlüsse, Nominierung durch 
Provinz, Qualifikationen von 
(Ehe-)Partnern

Alter, Sprachkenntnisse, Berufs- 
erfahrung, Bildungsgrad, 
Arbeitserfahrung in Australien, 
australische Bildungsabschlüsse 
und zusätzliche Kriterien  
(z. B. Berufserfahrung in Mangel-
berufen)

Alter, qualifizierte Beschäftigung, 
Berufserfahrung, anerkannte 
Qualifikationen (jeweils zusätzlich 
Unterkategorien für Bonus-
punkte), Familie in Neuseeland, 
Sprachkenntnisse des Partners11

Arbeitssuche-Visum:  
Qualifikationen, Berufserfahrung, 
Sprachkenntnisse in Deutsch und 
Englisch, Alter
RWR: Kriterien für Arbeitssu-
che-Visum und Jobangebot mit 
Mindesteinkommen
RWR Plus: min. 21 Monate 
Beschäftigung

Verfahren 1. Erstellung eines Online-Bewer-
bungsprofils und Aufnahme von 
Bewerbern mit Mindestpunktzahl 
in Express Entry Pool
2. Erstellung einer Rangfolge der 
Bewerber des Pools anhand des 
CRS und Einladung der Kandida-
ten mit den meisten Punkten zur 
Bewerbung um einen dauerhaften 
Aufenthalt

1. Expression of Interest (EOI)  
und Aufnahme von Bewerbern 
mit Mindestpunktzahl in  
Kandidatenpool
2. Kandidaten können von 
Arbeitgebern/den Regierungen 
nominiert werden oder von der 
Regierung eingeladen werden, 
eine Bewerbung um ein Visum 
für einen dauerhaften Aufenthalt 
einzureichen

1. Expression of Interest (EOI): 
Aufnahme von Bewerbern mit 
Mindestpunktzahl in Kandidaten-
pool und Einladung der Kandi-
daten mit den meisten Punkten 
zur Bewerbung für dauerhaften 
Aufenthalt 
2. Übermittlung der Bewerbung 
um ein dauerhaftes Visum und 
endgültige Entscheidung

Beantragung eines Arbeitssu-
che-Visums, wenn noch kein 
Arbeitsangebot vorliegt.
Beantragung einer RWR-Karte 
nach erfolgreicher Arbeitsplatzsu-
che bzw. sofortige Beantragung, 
wenn Jobangebot bereits vorliegt 
Verlängerung des Status durch 
Beantragung einer RWR Plus- 
Karte 

Kontingent 
/ Ziel

300.000 neue Aufenthalts- 
genehmigungen (Ziel 2017)

128.550 qualifizierte Einwanderer 
(Kontingent 2017)

27.000 qualifizierte Einwanderer 
(Ziel 2017)

Nicht vorhanden

Aufent-
haltstitel

Permanent Residence Permit Skilled Independent Visa, Business 
Talent (Permanent) Visa, Business 
Innovation and Investment (Provi-
sional) Visa

Skilled Migrant Category Resi-
dence Visa

Arbeitssuche-Visum: Aufent-
halt für 6 Monate, RWR-Karte: 
Aufenthalt für 24 Monate, RWR 
Plus: Aufenthalt für 24 Monate 
mit unbegrenztem Arbeitsmarkt-
zugang

Transparenz Zugangskriterien/deren Bewer-
tung durch Punkte sind online 
zugänglich.

Zugangskriterien/deren Bewer-
tung durch Punkte sind online 
zugänglich.

Zugangskriterien/deren Bewer-
tung durch Punkte sind online 
zugänglich. Vorabprüfung möglich

Vorab ist eine Prüfung der 
persönlich zu erreichenden Punkte 
möglich

Digitalisie-
rung

Express Entry Portal bietet fort-
geschrittene Digitalisierung bei 
Antragsstellung.

Skill Select Online-Portal bietet 
fortgeschrittene Digitalisierung 
bei Antragsstellung.

Online-Portal bietet fortge-
schrittene Digitalisierung bei 
Antragsstellung

Kein Portal, sondern Antragsfor-
mular, das persönlich oder vom 
Arbeitgeber eingereicht werden 
kann

Gebühren12 Bearbeitungsgebühr $550 (€ 470), 
Gebühr für dauerhaften Aufent-
haltsstatus $490 (€ 420)

EOI: kostenlos
Skilled Independent Visa:  
AUD 3.670 (€ 2.410)

Online EOI Submission:  
NZD $530 (€ 315). 
Skilled Migrant Category:
NZD $3.085 (€ 1830)

Arbeitssuche-Visum: € 100.
RWR-Karte: € 100.

Bearbei-
tungszeit

Express Entry: 6 Monate
Einladungsrunden für einen  
dauerhaften Aufenthalt:  
mehrmals jährlich, bis  
Kontingent erschöpft ist

Einladungsrunden für dauer-
haften Aufenthalt: zwei Mal 
monatlich.
Prüfung der Visaberechtigung: 
zwischen 7 und 8 Monaten

Einladungsrunden für dauer-
haften Aufenthalt: zwei Mal 
monatlich.
Prüfung der Berechtigung zum 
dauerhafter Aufenthalt:  
bis zu 6 Monate

8 Wochen je nach Vollständigkeit 
der Unterlagen

Tab. 1: Punktesystem im internationalen Vergleich 
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Neben dem inhaltlichen Aufbau des Punktesystems spielen auch organisatorische 
Abläufe eine bedeutende Rolle, wie die Kommunikation mit potenziellen Bewerbern. 
In Kanada, Australien und Neuseeland finden die Bewerbungen online statt, während 
in Österreich die Bewerbung über ein Antragsformular, das persönlich oder vom Ar-
beitgeber eingereicht wird, erfolgt. Während in Kanada und Neuseeland die Zugangs-
kriterien und deren Bewertung online zugänglich sind, bietet Neuseeland zusätzlich 
die Möglichkeit, vorab online die persönlich zu erreichenden Punkte zu testen. Dies 
bietet Österreich auch an, auch wenn die darauffolgende Bewerbung online nicht 
möglich ist. Besonders in Kombination mit Antragsgebühren ist die Vorabprüfung eine 
Möglichkeit, nicht geeignete Anträge zu vermeiden und den Verwaltungsaufwand zu 
senken, da es Bewerbern ermöglicht, sich selbst einzuschätzen. Transparenz bei Infor-
mationen und benutzerfreundliche Tools spielen daher für ein gelungenes Punktesys-
tem eine große Rolle.13 

Für die Attraktivität eines Zuwanderungslandes sind die Regelungen zum Familien-
nachzug und der Zugang zu Sozialleistungen entscheidend. Die klassischen Einwande-
rungsländer Kanada, Australien und Neuseeland, aber auch Österreich, gewährleisten 
an dieser Stelle für engste Familienangehörige sofort dieselben Rechte. Kanada und 
Australien bieten Erwerbsmigranten direkten Zugang zu Sozialleistungen an, wobei 
hier das im Vergleich zu Deutschland geringere Leistungsniveau zu berücksichtigen ist. 

13  Weitere Aspekte der Erwerbsmigration im internationalen Vergleich werden in Tabelle 4 im Anhang dargestellt.
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Wie die bestehenden Regelungen zur Erwerbsmigration nach Deutschland moder-
nisiert und an die Herausforderungen der Zukunft angepasst werden können, ist ein 
wichtiges Thema in der aktuellen politischen Debatte. Während mittlerweile ein breiter 
politischer Konsens über den Reformbedarf der bestehenden Aufenthaltsgesetze 
besteht, gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, wie ein neues Einwanderungs-
gesetz für Deutschland ausgestaltet werden sollte. 
 
CDU und CSU haben bisher keinen konkreten Vorschlag für eine Reform des gegen-
wärtigen Einwanderungsgesetzes vorgelegt. Jedoch weisen sie in ihrem gemeinsamen 
Wahlprogramm auf die Notwendigkeit eines „Fachkräfte-Zuwanderungsgesetzes“ hin, 
das die bestehenden Regelungen zur Erwerbsmigration zusammenfasst und effizienter 
gestalten soll. Wichtige Kernpunkte eines solchen Fachkräfte-Zuwanderungsgesetzes 
sollen der Nachweis eines Arbeitsplatzes und die Fähigkeit sein, seinen Lebensun-
terhalt selbst zu tragen (CDU/CSU 2017). Damit setzen CDU und CSU nicht auf eine 
potenzialorientierte Zuwanderung, sondern wie bisher auf eine weitgehend nachfra-
georientierte Zuwanderung von Fachkräften in den Arbeitsmarkt.

Während auch SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen für eine Vereinfachung und 
Entbürokratisierung der aktuellen Regelungen plädieren, schlagen diese drei Parteien 
jeweils die zusätzliche Einführung eines Punktesystems vor, wie es bereits in vielen 
klassischen Einwanderungsländern wie Kanada, Neuseeland oder Australien existiert 
(Bündnis90/Die Grünen 2017a, 2017b, FDP 2015, 2017, Oppermann et al. 2016, SPD 
2017). Wie die einzelnen Parteien sich die Ausgestaltung eines solchen Punktesystems 
vorstellen, wird in Tabelle 2 veranschaulicht. In allen drei Vorschlägen schafft das 
Punktesystem sowohl für Hochschulabsolventen als auch für Personen mit beruflicher 
Qualifizierung eine Möglichkeit, ohne ein konkretes Jobangebot nach Deutschland 
einzureisen und vor Ort für ein Jahr nach einem Arbeitsplatz zu suchen. Im bisheri-
gen System ist ein Aufenthalt zur Arbeitsplatzsuche nur für Personen mit einem in 
Deutschland anerkannten Hochschulabschluss und auch nur für die Dauer von 
6 Monaten möglich. 

FDP und Bündnis 90/Die Grünen sehen das Punktesystem als zusätzlichen potenzial- 
orientierten Zuwanderungsweg, ein Arbeitsplatzangebot ist somit kein Kriterium im 
Punktesystem. Im Vorschlag der SPD hingegen erhält ein Arbeitsplatzangebot eine 
sehr hohe Gewichtung. Es ist zwar auch im Vorschlag der SPD grundsätzlich möglich, 
die Mindestpunktzahl ohne ein konkretes Jobangebot zu erreichen, jedoch nur mit 
einer ausgesprochen hohen Punktzahl in allen anderen Kategorien. Der Vorschlag der 
SPD hält damit an der bisherigen eher nachfrageorientierten Ausrichtung des deut-
schen Zuwanderungssystems fest.

Die Berücksichtigung von englischen neben deutschen Sprachkenntnissen schlägt, 
ähnlich wie im österreichischen System, nur die SPD als Kriterium für das Punktesys-
tem vor. Die Vorschläge unterscheiden sich auch bezüglich des maximalen Kontingen-
tes an Einwanderern, das jährlich über das Punktesystem nach Deutschland einreisen 
kann. Kontingente sind feste Bestandteile der Punktesysteme in Australien, Neusee-
land und Kanada. Während SPD und Bündnis 90/Die Grünen ein jährliches Kontingent 
fordern, das vom Bundestag bzw. einer eingesetzten Kommission festgelegt wird, sieht 
die FDP in ihrem Vorschlag von einem Kontingent ab. 

6. Aktuelle politische Debatte
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Tab. 2: Vorschläge für ein Punktesystem in Deutschland

Partei SPD FDP Bündnis 90 / Die Grünen

Bezeich-
nung

Entwurf eines Einwanderungsgesetzes der SPD 
Bundestagsfraktion

Beschluss: „Für ein weltoffenes Deutschland – 
die Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik der 
Freien Demokraten“

Gesetz zur Förderung der Einwanderung und 
der Integration von Ausländern (Einwande-
rungsgesetz, EinwG)

Kriterien im 
Punkte- 
system

  Qualifikation (Hochschulabschluss oder 
   berufliche Qualifikation)
  Sonderpunkte für Qualifikation in nachge-

   fragten Berufsgruppen
  Arbeitsplatzangebot
  Sprachkenntnisse (Deutsch + Englisch)
  Alter
  Integrationsaspekte (z.B. Voraufenthalte 

   in Deutschland im Rahmen von Studium, 
   Berufsausübung oder ehrenamtlichem 
   Engagement, Verwandtschaft in Deutsch-
   land)

  Bildungsgrad
  Fachkräftebedarf
  Deutschkenntnisse
  Alter

  Hochschulabschluss
  Abschluss einer qualifizierten Berufsaus-

   bildung
  Berufserfahrung
  Kenntnisse der deutschen Sprache
  Voraufenthalt in Deutschland oder anderen 

   Mitgliedstaat der EU, des Europäischen 
   Wirtschaftsraums oder Schweiz
  Aussicht auf Erwerb von Rentenanwart-

   schaft oder erworbene sonstige Alterssi-
   cherung

Kontingent Jährlich vom Bundestag festgelegt,  
erster Vorschlag: 25.000

Keines Maximalzahl an Einreisegenehmigungen pro 
Jahr (Empfehlung durch Kommission, s.u.)

Aufent-
haltstitel

Mit Jobangebot: zunächst auf drei Jahre 
befristeter Aufenthaltstitel mit Option auf 
anschließende Niederlassungserlaubnis
Ohne Jobangebot: zunächst auf ein Jahr 
befristete Aufenthaltsgenehmigung zur 
Arbeitsplatzsuche mit Option auf Verlängerung

   Jobseeker-Visum reformieren und auf ein 
     Jahr verlängern
   Blaue Karte EU mit gesenkter Gehaltsgrenze 

    (Orientierung an berufsspezifischen 
    Gehältern)
   Vereinheitlichung der Bedingungen zur 

    Erlangung einer Niederlassungserlaubnis 
    unter Rücksichtnahme auf vollzogene 
    Integration in die deutsche Gesellschaft

  Wenn Zusage nach Punktesystem: Aufent-
    haltserlaubnis zum Zweck der Arbeitssuche 
    (1 Jahr)
  Nach einem Jahr: Niederlassungserlaubnis, 

    wenn unbefristete Beschäftigung, die min-
    destens tariflich oder ortsüblich vergütet 
    wird, aufgenommen wurde oder wenn 
    selbstständige Tätigkeit ausgeübt wird; 
    Lebensunterhalt muss gesichert sein

Organisa-
tion

Einrichtung eines Internetportals durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales

  Englisch als zusätzliche Verkehrssprache in 
    der öffentlichen Verwaltung
  Einwanderungsgesetzbuch zur Übersicht-

    lichkeit
  Einrichtung eines Internetportals

Einrichtung einer Kommission zur Feststel-
lung des zukünftigen Einwanderungsbedarfs 
sowie zur Definition von Auswahlkriterien und 
Jahreskontingenten

Die Linke und die AfD haben bisher keine konkreten Vorschläge für eine Reform des 
Einwanderungsgesetzes vorgelegt. Aus ihren Parteiprogrammen lassen sich jedoch 
generelle Einstellungen zu diesem Thema entnehmen. Die Linke steht für eine offene 
Einwanderungspolitik und lehnt jede Art von selektiver Einwanderung mit Hilfe von 
Quoten, Kontingenten oder Punktesystemen ab (Die Linke 2017). Die AfD hingegen will 
Zuwanderung möglichst begrenzen und nur qualifizierte Zuwanderung nach Bedarf 
zulassen (AfD 2017). 

Während SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke sich einig sind, dass die 
Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen vereinfacht und beschleunigt 
werden muss, haben CDU und CSU sich bisher nicht dazu geäußert, dass die beste-
henden Regelungen des Anerkennungsgesetzes von 2012 geändert werden sollten. 
Die AfD will ausdrücklich nur gleichwertige Abschlüsse anerkennen. Die SPD schlägt 
darüber hinaus vor, dass die Anerkennung nicht notwendigerweise vor der Einreise 
erfolgen muss, sondern bis spätestens ein Jahr nach der Einreise nachgereicht werden 
kann. Die FDP betont, dass die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen bundes-
weit vereinheitlicht werden muss.
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Eine weitere zentrale Frage ist, ob die Vorrangprüfung generell abgeschafft oder in 
einigen Berufszweigen bzw. je nach Aufenthaltstitel beibehalten werden soll. Während 
CDU und CSU an den bisherigen Regelungen zur Vorrangprüfung festhalten wollen, 
sprechen sich Bündnis90/Die Grünen, FDP und Die Linke dafür aus, die Vorrangprü-
fung weitgehend abzuschaffen. Auch die SPD ist für eine generelle Abschaffung 
der Vorrangprüfung, möchte die finale Entscheidung aber den Landesregierungen 
überlassen. 

Auch bezüglich des Familiennachzugs sind sich die Parteien nicht einig. Bisher gilt, 
dass Drittstaatenangehörige mit einem gültigen Aufenthaltstitel ihre Kernfami-
lie nachholen können, wenn der Lebensunterhalt gesichert ist und einige weitere 
Voraussetzungen erfüllt sind. Die SPD und Bündnis90/die Grünen schlagen vor, dass 
Erwerbsmigranten ihre Familie direkt bei der Einreise mitbringen können, vorausge-
setzt der Lebensunterhalt für die gesamte Familie ist gesichert. Während die SPD dies 
nur für Einwanderer mit einem konkreten Jobangebot vorsieht, gehen Bündnis90/die 
Grünen noch einen Schritt weiter und wollen auch Personen, die sich zur Arbeitssuche 
in Deutschland aufhalten, direkt mit Familie einreisen lassen.

Ein weiterer großer Streitpunkt zwischen den Parteien ist das Thema Spurwechsel, also 
die Möglichkeit für Flüchtlinge, die bereits in Deutschland sind und über entsprechen-
de Qualifikationen verfügen, sich für reguläre Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit zu 
bewerben. Während FDP und Bündnis90/die Grünen eine solche Möglichkeit aus-
drücklich begrüßen, lehnen CDU/CSU und SPD dies ab.

Tabelle 5 im Anhang fasst die Positionen aller im Bundestag vertretenen Parteien zu 
vier wichtigen Kernpunkten rund um das Thema Fachkräftezuwanderung zusammen: 
der Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen, der Vorrangprüfung, dem 
Nachzug von Familienmitgliedern und dem Spurwechsel für Flüchtlinge. 

|   AKTUELLE POLITISCHE DEBATTE 
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Vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräftemangels und des zunehmenden inter-
nationalen Wettbewerbs um qualifizierte Zuwanderer muss das Hauptziel eines neuen 
Zuwanderungssystems sein, Deutschland für diese Zielgruppe als Einwanderungsland 
attraktiver und bekannter zu machen. Um dies zu erreichen, schlägt die vorliegende 
Studie ein klar strukturiertes, zweigleisiges Zuwanderungssystem vor, das aus einem 
marktbasierten Zuwanderungskanal und einem Punktesystem besteht und somit 
bedarfsorientierte und potenzialorientierte Elemente in sich vereint (siehe Abbildung 8). 

7. Gestaltungsvorschlag für ein deutsches  
 Zuwanderungssystem

Ein unverzichtbares Element einer aktiven Zuwanderungspolitik ist eine moderne Onlineplatt-
form auf der sich Interessenten auf Englisch und Deutsch kostenlos über die Möglichkeiten zur 
Erwerbsmigration nach Deutschland informieren und für die jeweils passende Schiene bewer-
ben können. Ein kurzer Fragebogen auf der Startseite hilft den potenziellen Zuwanderern, den 
für sie passenden Zuwanderungsweg zu wählen. Der gesamte Bewerbungsprozess einschließ-
lich des Nachweises von Qualifikationen sollte so weit wie möglich digital über diese Plattform 
erfolgen, um die Abwicklungskosten gering zu halten. Hierfür könnte die bereits bestehende 
Informationsplattform „Make it in Germany“ angepasst und weiter ausgebaut werden.

GESTALTUNGSVORSCHLAG FÜR EIN DEUTSCHES ZUWANDERUNGSSySTEM   |  
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Die Zahl der Zuwanderer kann über Kontingente gesteuert und an den aktuellen 
Bedarf angepasst werden. Hierzu soll für jede der beiden Schienen ein jährliches 
Kontingent festgelegt werden, das weiter in quartalsweise Kontingente aufgeteilt 
wird. Um das neue System zu erproben, sollten die Kontingente im ersten Jahr sehr 
großzügig festgelegt werden. Für die potenzialorientierte Schiene wäre ein Kontingent 
von ca. 50.000 bis 75.000 pro Jahr, für die marktbasierte Schiene ein deutlich höheres 
Kontingent von 150.000 bis 250.000 denkbar. Sollte das Kontingent in dem jeweiligen 
Quartal nicht ausgeschöpft werden, können die übrigen Plätze zum Kontingent späte-
rer Quartale hinzuaddiert werden, allerdings nur innerhalb des gleichen Kalenderjah-
res. Zusätzlich kann eine Übertragung von nicht genutzten Plätzen im Punktesystem 
auf den marktbasierten Kanal erfolgen, wenn die Zahl der Bewerber im marktbasierten 
Kanal das Kontingent übersteigt. Eine Übertragung der Kontingente in die andere  
Richtung ist nicht möglich. 

In die Kontingente fließen nicht nur die Bewerber selbst, sondern auch mitreisen-
de volljährige Familienmitglieder ein. Das Kontingent für den marktbasierten Kanal 
sollte zudem auch Personen berücksichtigen, die über europäische Regelungen wie 
die Blaue Karte EU oder die ICT-Regelungen zum unternehmensinternen Transfer von 
Arbeitnehmern nach Deutschland kommen, da diese Kanäle auch weiterhin neben 
dem neuen System bestehen bleiben.14 Bis das neue System erprobt ist, sollten alle 
bisherigen Zuwanderungswege zunächst noch erhalten bleiben. Langfristig allerdings 
werden die bestehenden nationalen Regelungen zur Erwerbsmigration in das neue 
System integriert bzw. von diesem abgelöst. 

7.1 Marktbasierter Zuwanderungskanal

Ziel des marktbasierten Zuwanderungskanals ist es, die bedarfsorientierte Zuwande-
rung nach Deutschland deutlich zu vereinfachen. Hierzu soll sich jeder, der über ein 
verbindliches Jobangebot in Deutschland mit einem Gehalt über einem bestimmten 
Mindesteinkommen verfügt, um einen zunächst auf die Dauer des Arbeitsvertrages 
begrenzten Aufenthaltstitel bewerben können. Die Prüfung der Notwendigkeit einer 
Zuwanderung wird dabei weitestgehend dem Arbeitsmarkt überlassen. Wenn ein 
Drittstaatenangehöriger eine Zusage für einen Arbeitsplatz in Deutschland erhält, ist 
davon auszugehen, dass ein entsprechender Bedarf besteht und der Arbeitgeber die 
Qualifikationen des Mitarbeiters bereits geprüft hat. Ein zusätzlicher Nachweis von 
bestimmten Qualifikationen oder eine aufwendige Vorrangprüfung sind daher nicht 
notwendig. 

Damit Deutschland aber langfristig von dieser Form der Zuwanderung profitiert, muss 
der zugewanderte Arbeitnehmer Nettobeitragszahler für den Sozialstaat sein. Neben 
einem verbindlichen Jobangebot, ist im marktbasierten Zuwanderungskanal daher, 
ähnlich wie bei der Blauen Karte EU, auch das Gehalt entscheidend. Um eine ökono-
misch fundierte Entscheidung über eine solche Gehaltsgrenze treffen zu können,  
sollte daher berechnet werden, ab welchem Gehalt eine Person durchschnittlich Netto- 
beitragszahler ist, also mehr über Sozialabgaben und Steuern in das Sozialsystem 
einzahlt, als er über Sozialleistungen und öffentliche Güter erhält. Basierend auf den 
relevanten Staatsausgaben pro Erwerbsperson und unter Berücksichtigung von Sozial-
abgaben, sowie Lohnsteuern und indirekten Steuern, ergibt eine grobe Schätzung eine 

14 Da potenzielle Kandidaten für die Blaue Karte EU und die ICT-Regelungen in den meisten Fällen auch über den markt-  
 basierten Zuwanderungskanal einwandern können, ist zu erwarten, dass die europäischen Zuwanderungswege in   
 Zukunft weniger stark genutzt werden.
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Bruttogehaltsgrenze von jährlich ca. 34.000 .15 Der berechnete Wert bietet dabei le-
diglich eine Orientierungshilfe für die Politik, um bei der Festlegung der Gehaltsgrenze 
eine informierte Entscheidung treffen zu können. Die tatsächliche Einkommensgrenze 
im marktbasierten Zuwanderungskanal sollte in einem politischen Entscheidungspro-
zess bestimmt, regelmäßig überprüft und an aktuelle Bedingungen angepasst werden. 

Für alle Branchen und Berufsgruppen, in denen das Gehalt über der Mindestgren-
ze liegt, wird der Zuzug von ausländischen Fachkräften damit enorm vereinfacht. 
Um zusätzlich auch Zuzugswege für Fachkräfte in Branchen zu schaffen, in denen 
die durchschnittliche Vergütung unterhalb der Mindestgrenze liegt und in denen in 
Deutschland großer Fachkräftemangel herrscht, können für bestimmte Engpassbe-
rufe Ausnahmen von der Mindestgehaltsgrenze gemacht werden. Um Lohndumping 
zu vermeiden, sollte in diesen Ausnahmefällen die branchenübliche Vergütung als 
Gehaltsgrenze dienen. Um den branchenüblichen Vergleichslohn zu ermitteln, kann 
beispielsweise auf den bereits bestehenden Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit 
zurückgegriffen werden.

Bewerber können über das Online-Portal ihre persönlichen Daten, wichtige Eckdaten 
zu ihrem Arbeitsverhältnis sowie die Kontaktdaten des Arbeitgebers angeben. Erfüllen 
die angegebenen Informationen die vorgegebenen Kriterien, wird automatisch der Ar-
beitgeber per E-Mail kontaktiert, um die Richtigkeit der Angaben zum Arbeitsverhält-
nis zu bestätigen. Sind die Kriterien nicht erfüllt, werden Bewerber auf die Möglichkeit 
hingewiesen, sich über das potenzialorientierte Punktesystem zu bewerben. Sind 
die Kriterien erfüllt, werden qualifizierte Bewerber, solange das Quartalskontingent 
noch nicht ausgeschöpft ist, nach der Bestätigung durch den Arbeitgeber direkt dazu 
aufgefordert, einen Identitätsnachweis, ein Führungszeugnis sowie den Arbeitsver-
trag einzureichen. Auch dies kann digital über das Online-Portal, bzw. über Verfahren 
zur digitalen Identitätsfeststellung erfolgen. Verläuft die Überprüfung erfolgreich, 
erhalten die Bewerber einen Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit für die Dauer des 
Arbeitsvertrages. Ist das Kontingent für ein Quartal bereits ausgeschöpft, werden die 
Bewerber online und bevor sie ihre Bewerbung abschicken, darauf hingewiesen, dass 
ihre Bewerbung erst wieder im nächsten Quartal berücksichtigt werden kann. Wollen 
Bewerber im nächsten Quartal berücksichtigt werden, muss nachgewiesen werden, 
dass der Arbeitsvertrag auch zu einem späteren Startzeitpunkt noch besteht. 

Bezüglich des Familiennachzugs gelten dieselbe Regelungen wie bei der Blauen Karte 
EU. Solange der Lebensunterhalt für die Gesamtfamilie selbst getragen werden kann, 
darf die Familie direkt mit einreisen und für mitreisende Familienangehörige besteht 
unbeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt. Sollte der Bewerber seine Beschäfti-
gung verlieren, hat er, wie auch bei der Blauen Karte EU, drei Monate Zeit eine neue 
Beschäftigung zu finden, die ebenfalls die Kriterien zur marktbasierten Zuwanderung 
erfüllt. Ein Anspruch auf Sozialleistungen besteht in diesem Zeitraum nicht. Wird in
dieser Zeit keine adäquate neue Beschäftigung gefunden, erlischt das Arbeitsvisum

15 Die Schätzung beruht auf Daten aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für das Jahr 2016 (Statistisches Bundesamt  
 2017c).  Bei der Berechnung werden Staatsausgaben für öffentliche Ordnung und Sicherheit, wirtschaftliche Angelegenhei- 
 ten, Umweltschutz, Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen, Gesundheitswesen, Freizeitgestaltung, Sport, Kultur und  
 Religion, Bildungswesen sowie Sozialausgaben für Krankheits- und Erwerbsunfähigkeit und Familie und Kinder berücksich- 
 tigt. Bei den Abgaben über Steuern und Sozialabgaben werden neben der Lohnsteuer und dem Solidaritätszuschlag Sozial- 
 abgaben für Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung berücksichtigt. Zudem wird von durch- 
 schnittlichen indirekten Steuern im Umfang von 17 % des Nettoeinkommens pro Person ausgegangen.

 Für eine genaue Berechnung ist neben ökonomischem Know-how auch der Zugang zu entsprechenden Daten notwendig.  
 Denkbar wäre daher, dass die Berechnung beispielsweise im Finanzministerium, im Ministerium für Arbeit und Soziales oder im  
 Innenministerium selbst durchgeführt wird oder ein Forschungsinstitut mit der Berechnung beauftragt wird. Ist das Verfahren  
 zur Berechnung einmal entwickelt, sollte der Wert regelmäßig überprüft und an neue Begebenheiten angepasst werden.

GESTALTUNGSVORSCHLAG FÜR EIN DEUTSCHES ZUWANDERUNGSSySTEM   |  
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und die Person und seine Familie müssen ausreisen. Nach 3 Jahren können sich Zu-
wanderer wie nach bisherigen Regelungen um eine Niederlassungserlaubnis bewerben. 

7.2 Potenzialorientiertes Punktesystem

Ziel des potenzialorientierten Zuwanderungskanals ist es, die Möglichkeiten für 
Aufenthaltstitel zur Arbeitsplatzsuche auszuweiten und gleichzeitig übersichtlich, 
transparent und einheitlich zu gestalten. Zur Steuerung potenzialorientierter Erwerbs-
migration soll zukünftig ein zweistufiges Punktesystem eingeführt werden. Über diese 
Schiene können sich Kandidaten ohne konkretes Jobangebot oder mit einem Arbeits-
angebot, das die Kriterien für die marktbasierte Einwanderungsschiene nicht erfüllt, 
bewerben.

Interessenten haben online die Möglichkeit, vorab die Kriterien des Punktesystems 
einzusehen und eine Prüfung der persönlich zu erreichenden Punkte durchzuführen, 
um ihre individuellen Zuwanderungschancen einzuschätzen. Bei Bewerbungswunsch 
kann die Person online ein Profil mit Angaben zu den einzelnen Kriterien Alter, 
Bildungsgrad, Qualifikationen, Berufserfahrung, der Qualifikation entsprechendes 
Arbeitsangebot, Sprachkenntnisse (Deutsch und Englisch) und gesellschaftliche Inte-
grationsfähigkeit16 erstellen. Der Versand der Bewerbung ist kostenpflichtig, um die 
Anzahl nicht geeigneter Anträge zu reduzieren und die Selbstselektion der Bewerber 
zu verstärken. Der Bewerbungsprozess ist quartalsweise aufgebaut, sodass Interessen-
ten die Möglichkeit haben, zu vier verschiedenen Deadlines ihr Profil hochzuladen. Bis 
zur Deadline können Bewerber ihre Angaben aktualisieren und überarbeiten. 

Nach Erstellung des Bewerbungsprofils und dessen Abgabe zur Quartalsdeadline wer-
den Bewerber mit einer Punktzahl über der Mindestpunktzahl in den Kandidatenpool 
aufgenommen. Für die Mindestpunkzahl sollte vorab ein bestimmtes Minimum festge-
legt werden. Darüber hinaus ist die Mindestpunktzahl flexibel gestaltet und kann 
vierteljährlich an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes angepasst werden. Die jeweils  
aktuelle Mindestpunktzahl ist in die Vorabprüfung integriert und auch separat online 
für Interessenten einsehbar. Nach erfolgreicher Aufnahme in den Kandidatenpool er-
halten Bewerber optionalen Zugang zu einer Bewerberplattform. Auf dieser Plattform 
können Bewerber gewisse Komponenten ihres Profils für Arbeitgeber zugänglich ma-
chen, sodass diese direkt aus dem Pool der potenziellen Erwerbsmigranten geeignete 
Fachkräfte auswählen und einladen können, sich für eine offene Position zu bewerben. 
Bei einer erfolgreichen Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis, mit einem Gehalt über der 
Mindestgehaltsgrenze der marktbasierten Zuwanderung, kann ein Kandidat aus dem 
Pool direkt in die marktbasierte Spur wechseln und muss nicht abwarten, ob er einen 
Aufenthaltstitel über das Punktesystem bekommt. 

Von allen Kandidaten, die sich am Stichtag im Kandidatenpool befinden, wird basie-
rend auf den vergebenen Punkten eine Rangfolge erstellt. Diejenigen mit den meisten 
Punkten werden eingeladen, ihre benötigten Dokumente einzureichen und sich für  
einen Aufenthaltstitel anzumelden. Wie viele Kandidaten insgesamt eingeladen wer-
den, hängt vom Kontingent ab. Bewerber die nicht erfolgreich waren, bleiben für ins-
gesamt vier aneinander folgende Quartale im Kandidatenpool und erhalten so erneut 
die Chance, sich zu qualifizieren. Das Bewerberprofil kann während dieser Zeit durch

16 Punkte für Integrationsfähigkeit sollten für längere Voraufenthalte in Deutschland (z. B. im Rahmen von Schüleraus-  
 tausch, Studium, Erwerbstätigkeit, sozialem Engagement), Verwandtschaft in Deutschland und auch die erfolgreiche   
 Teilnahme an einem Integrationskurs gegeben werden.
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beispielsweise neu gewonnene Sprachkenntnisse oder Integrationskurse weiter verbes-
sert werden. 

Sobald die zugelassenen Bewerber ihre benötigten Unterlagen eingereicht haben und 
diese geprüft wurden, erhalten sie einen Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit und 
Arbeitssuche. Sie haben somit die Möglichkeit, bis zu 18 Monate lang eine Arbeit zu 
suchen. Diese muss entweder der Qualifikation entsprechen oder das Gehaltskriterium 
der marktbasierten Zuwanderung erfüllen. Während der Zeit der Arbeitsuche müssen 
die Zuwanderer ihren Lebensunterhalt selbst sichern, haben jedoch die Möglichkeit, 
einer alternativen Tätigkeit zur Unterhaltsfinanzierung nachzugehen. Dies ist besonders 
für Berufseinsteiger mit nicht ausreichenden Spareinlagen von Bedeutung. Sollte nach 
18 Monaten keine adäquate Beschäftigung vorliegen, wird der Aufenthaltstitel nicht 
weiter verlängert und die Person muss ausreisen. 

Auch für die potenzialorientierte Schiene gelten bezüglich des Familiennachzuges 
dieselben Regelungen wie bei der Blauen Karte EU. Ist der Lebensunterhalt für die 
Gesamtfamilie gesichert, können auch Personen, die sich zur Arbeitsplatzsuche in 
Deutschland aufhalten, ihre Familie direkt mitbringen. Die Familienmitglieder erhalten 
dann sofortigen unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt.

7.3 Anerkennung von im Ausland erworbenen  
     Qualifikationen
Für die Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland für den deutschen Arbeitsmarkt 
stellt die Anerkennung von ausländischen Bildungs- und Berufsabschlüssen eine 
zentrale Herausforderung dar. Zurzeit ist die Anerkennung von im Ausland erworbenen 
Qualifikationen in Deutschland je nach Qualifikation unterschiedlich geregelt. Zeugnis-
bewertungen von im Ausland erworbenen Hochschulabschlüssen können bei der Zen-
tralstelle für ausländische Bildungsabschlüsse beantragt werden. Zusätzlich gibt auch 
die zentrale Datenbank „anabin“ Auskunft darüber, welche ausländischen Hochschulen 
in Deutschland anerkannt sind und wie einzelne Abschlüsse in Deutschland bewertet 
werden. 

Berufsqualifikationen werden seit April 2012 über das Gesetz zur Verbesserung der 
Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen an-
erkannt. Dieses Gesetz kann auf alle Personen angewendet werden und gilt für die 
Gleichwertigkeit von bundesrechtlich geregelten reglementierten und nicht reglemen-
tierten Ausbildungs- und Fortbildungsabschlüssen. In dem Gleichwertigkeitsfeststel-
lungsverfahren werden ausländische Berufsabschlüsse mit deutschen Abschlüssen auf 
Basis formaler Kriterien verglichen. Hierbei wird besonders Wert darauf gelegt, dass die 
gelehrten Inhalte vergleichbar sind. Als Bescheid erhält der Antragsteller entweder eine 
volle Anerkennung, eine Teilanerkennung oder keine Anerkennung. Durch die Gesetze-
sänderung im Jahr 2012 ist das Anerkennungsverfahren für Berufsqualifikationen auf 
Personen aller Herkunftsländer und vieler Berufsgruppen anwendbar. Neben dem BQFG 
existieren noch weitere gesetzliche Grundlagen für Berufsanerkennungen in anderen 
Berufsgruppen. Für die Anerkennung muss der Antragsteller sich selbst an die zustän-
dige Anerkennungsstelle wenden, die er unter anderem über einen „Anerkennungs- 
Finder“ auf dem mehrsprachigen Online-Portal „Anerkennung in Deutschland“ ermit-
teln kann.
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Um die Anerkennung, trotz der Komplexität des Verfahrens, für den Bewerber noch 
weiter zu vereinfachen und benutzerfreundlicher zu gestalten, sollte der Anerken-
nungsprozess größtenteils online und vollständig zweisprachig (Englisch und Deutsch) 
über das Bewerbungsportal stattfindet. Des Weiteren sollte eine zentrale Anerken-
nungsstelle eingerichtet werden, an die sich Bewerber für alle Berufsgruppen und alle 
Bundesländer wenden können. Dies würde vor allem bei landesrechtlich geregelten 
Berufen den Prozess deutlich vereinfachen und könnte idealerweise direkt über das On-
line-Portal realisiert werden. Im Hintergrund würden die Anerkennungsverfahren nach 
wie vor von den zuständigen spezialisierten Anerkennungsstellen durchgeführt werden. 
Da potentielle Zuwanderer im Punktesystem zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht 
notwendigerweise wissen, in welcher Region in Deutschland sie später arbeiten wollen, 
sollte es zudem möglich sein, bei landesrechtlich geregelten Berufen eine Anerkennung 
für alle Bundesländer zu prüfen.

Selbstverständlich könnten auch potenzielle Zuwanderer, die sich außerhalb des 
Punktesystems für eine Stelle in Deutschland bewerben wollen oder Personen, die sich 
bereits in Deutschland aufhalten, ihre im Ausland erworbenen Qualifikationen über die 
Online-Plattform prüfen und anerkennen lassen. ähnlich wie Bewerber im Punktesys-
tem würden sie ein Profil anlegen, auswählen, welche Qualifikation sie anerkennen las-
sen wollen, die entsprechende Gebühr bezahlen und die nötigen Nachweise hochladen. 

Um für Berufe, in denen starker Fachkräftemangel herrscht, zusätzlich Personen zu 
gewinnen, die zwar qualifiziert sind, jedoch keinen Nachweis über einen formalen 
Berufs- oder Studienabschluss haben, sollten die bereits bestehenden Verfahren und 
Pilotprojekte zur Qualifikationsanalyse und Kompetenzfeststellung weiter ausgeweitet 
werden. Für Ausbildungsberufe gibt es zusätzlich die Möglichkeit, bei entsprechender 
Berufserfahrung als Externer an der regulären Abschlussprüfung teilzunehmen und so 
den entsprechenden deutschen Berufsabschluss zu erlangen. Möglicherweise könnte 
eine solche Externenprüfung für einzelne Berufe, beispielsweise in Zusammenarbeit mit 
den Deutschen Außenhandelskammern, auch im Ausland angeboten werden. Gegen 
eine entsprechende Prüfungsgebühr könnten interessierte Fachkräfte, die nicht über die 
nötigen formalen Nachweise ihrer Qualifikation verfügen, direkt in ihrem Heimatland 
ihre Eignung für den deutschen Arbeitsmarkt unter Beweis stellen. Um diese zusätzli-
che Möglichkeit der Qualifikationsfeststellung zu testen, sollte dies zunächst in einigen 
wichtigen Herkunftsländern für bestimmte Berufe probeweise eingeführt und evaluiert 
werden. 
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Für einen Bewerber im Punktesystem würde die Anerkennung seiner Qualifikationen dann wie folgt ablaufen:
Bei der Eingabe seiner Qualifikationen im Online-Portal könnte er notwendige Nachweise für die Anerkennung 
(im Original und in deutscher oder englischer Übersetzung) direkt hochladen und die entsprechende Gebühr 
für die Anerkennung zahlen. Der Antrag zur Anerkennung und die entsprechenden Nachweise würden dann 
automatisch an die zuständige Anerkennungsstelle weitergeleitet und dort bearbeitet werden. Jegliche Nach-
reichungen oder Zwischenfragen würden über die Online Plattform und bei Bedarf auch in englischer Sprache 
stattfinden und auch der Bescheid würde dort kommuniziert werden. Durch den elektronischen Ablauf könnte 
man Sprach- und Logistikbarrieren reduzieren und den Anerkennungsprozess als Teil des Bewerbungsprozesses 
im Punktesystem auf einer gemeinsamen Plattform anbieten. 

Anerkennung der Qualifikationen 
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Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangels wird es für Unter- 
nehmen immer wichtiger, gezielt qualifizierte Mitarbeiter aus dem Ausland zu gewin-
nen, um langfristig innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben.  Aktuell entfällt nur 
ein geringer Teil der Zuwanderung auf qualifizierte Erwerbsmigration von Drittstaa-
tenangehörigen. Als ein Grund hierfür werden immer wieder die Komplexität und 
Unübersichtlichkeit der aktuellen Zuwanderungsmöglichkeiten für Drittstaatenange-
hörige genannt.  

Diese Studie schlägt daher ein zweigleisiges Zuwanderungssystem vor, welches aus 
einem marktbasierten Zuwanderungskanal und einem potenzialorientierten Punkte- 
system besteht. Über den marktbasierten Zuwanderungskanal erhalten Bewerber, die 
ein Jobangebot vorweise können und deren Verdienst so hoch ist, dass sie im Schnitt 
Nettobeitragszahler für den Sozialstaat sind, eine zunächst temporäre und an die 
Vertragslaufzeit gebundene Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Als Gehaltsgrenze 
schlägt das ifo Institut auf Basis einer groben Schätzung ein Jahreseinkommen  von 
ca. 34.000 17 vor.  Diese Regelung vereinfacht für alle Zuwanderer, die diese Kriterien 
erfüllen, den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt deutlich. Das unbürokratische Ver-
fahren, das auf weitere Prüfungen bzw. die Akkreditierung formaler Abschlüsse weit-
gehend verzichtet, dürfte für Unternehmen, die unter dem Fachkräftemangel leiden, 
deutliche Erleichterung schaffen. Um die Zahl der Zuwanderer zu steuern, wird für 
den marktbasierten Zugang zunächst ein Kontingent in Höhe von 150.000 bis 250.000 
Personen vorgeschlagen. Zusätzlich sollte ein potenzialorientiertes Punktesystem 
nach internationalem Vorbild eingeführt werden, das potenziellen Zuwanderern, 
die bestimmte, vorab definierte Kriterien erfüllen, eine temporäre Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnis gewährt. Für diese potenzialorientierte Schiene wäre ein Kontingent 
von 50.000 bis 75.000 Personen pro Jahr denkbar.

Komplementiert wird das neue System durch ein modernes Online-Portal, das um-
fangreiche Informationen für potenzielle Bewerber bereitstellt und zur Abwicklung 
der Bewerbungen dient. Dies dürfte die Anwerbung und Auswahl von Bewerbern 
insbesondere für kleinere und mittelständische Unternehmen deutlich verbessern 
und damit die Besetzung offener Stellen deutlich erleichtern. Darüber hinaus sollte 
das Thema Integration auch für ausländische Fachkräfte in Deutschland mehr in 
den Fokus von Politik, Verbänden und Unternehmen rücken. Nur wenn gesichert ist, 
dass ausländische Fachkräfte in ihrer neuen Heimat ankommen, lassen sich die Ziele 
eines neuen Zuwanderungssystems umsetzen und der Fachkräftemangel nachhaltig 
reduzieren.

8. Fazit

17  Der berechnete Wert bietet dabei lediglich eine Orientierungshilfe für die Politik, um bei der Festlegung der Gehaltsgren- 
 ze eine  informierte Entscheidung treffen zu können.
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Aufenthaltstitel Voraussetzungen und Anwendung

§ 18 Abs. 4
Qualifizierte Beschäftigung

Aufenthaltstitel kann zur Ausübung einer Beschäftigung erteilt werden, die eine qualifizierte Berufsausbildung voraus-
setzt und einer Berufsgruppe angehört, die durch die Beschäftigungsverordnung zugelassen wurde. Im Einzelfall kann 
eine Aufenthaltserlaubnis für eine Beschäftigung erteilt werden, wenn öffentliches, wirtschaftliches oder arbeitsmarkt- 
politisches Interesse besteht. 

§ 18c 
Aufenthaltserlaubnis zur  
Arbeitsplatzsuche für qualifizierte 
Fachkräfte

Einem Ausländer, der über einen deutschen oder anerkannten oder einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbaren 
ausländischen Hochschulabschluss verfügt und dessen Lebensunterhalt gesichert ist, kann eine Aufenthaltserlaubnis zur 
Suche nach einem der Qualifikation angemessenen Arbeitsplatz für bis zu sechs Monate erteilt werden. Die Aufenthalts-
erlaubnis berechtigt nicht zur Erwerbstätigkeit.

§ 19
Niederlassung für Hochqualifizierte

Niederlassungserlaubnis darf in besonderen Fällen für hochqualifizierte Ausländer mit einem konkreten Arbeitsplatzange-
bot erteilt werden. Hochqualifizierte sind Wissenschaftler mit besonderen fachlichen Kenntnissen und Lehrpersonen oder 
wissenschaftliche Mitarbeiter in herausgehobener Funktion. Die Annahme, dass Integration in die Lebensverhältnisse und 
Sicherung des Lebensunterhalts ohne staatliche Hilfe gewährleistet sind, muss gerechtfertigt sein.

§ 19a
Blaue Karte EU

Einem Ausländer wird eine Blaue Karte EU zur Ausübung einer hochqualifizierten, seinen Qualifikationen angemessenen 
Beschäftigung erteilt, wenn er einen deutschen, anerkannten ausländischen oder einem deutschen Hochschulabschluss 
vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss hat oder eine durch Berufserfahrung nachgewiesene vergleichbare 
Qualifikation besitzt. Außerdem muss der Ausländer für eine Beschäftigung ein jährliches Bruttomindestgehalt von  
€ 50.800 erhalten. Für Naturwissenschaftler, Mathematiker und Ingenieure sowie an ärzte und IT-Fachkräfte liegt das 
Mindestgehalt bei € 39.624.

§ 19b, c und d
ICT-Karte für unternehmens- 
intern transferierte Arbeitnehmer

Die ICT-Karte wird nach § 19b Ausländern aus Drittstaaten erteilt wenn sie einem Unternehmen mit Sitz außerhalb der 
EU angehören und für das Unternehmen intern nach Deutschland transferiert werden. Die ICT-Karte wird nach § 19c für 
kurzfristige Mobilität erteilt, wenn ein Aufenthalt zum Zweck eines unternehmensinternen Transfers eine Dauer von bis 
zu 90 Tagen nicht überschreitet. Die mobile ICT-Karte wird nach § 19d erteilt, wenn der unternehmensintern transferier-
te Arbeitnehmer bereits einen Aufenthaltstitel eines anderen EU-Mitgliedstaates besitzt und einen Teil des unternehmen-
sinternen Transfers in Deutschland absolvieren möchte.

§ 20
Forschung

Aufenthaltserlaubnis wird an Forscher erteilt, falls diese eine wirksame Aufnahmevereinbarung oder einen entsprechen-
den Vertrag zur Durchführung eines Forschungsvorhabens mit einer anerkannten Forschungseinrichtung abgeschlossen 
haben und die Forschungseinrichtung sich schriftlich zur Übernahme möglicherweise entstehender Kosten während der 
Vertragsdauer verpflichtet. Nach Abschluss der Forschungstätigkeit wird die Aufenthaltserlaubnis bis zu neun Monate zur 
Suche einer den Qualifikationen entsprechenden Erwerbstätigkeit verlängert.

§ 21
Selbstständige Tätigkeit

Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit, falls ein wirtschaftliches Interesse oder regionales 
Bedürfnis besteht, die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt und die Finanzierung der  
Umsetzung durch Eigenkapital oder eine Kreditzusage gesichert ist.

Tabelle 4: Weitere Aspekte der Erwerbsmigration im internationalen Vergleich

Land Kanada Australien Neuseeland Österreich

Anerken-
nung im 
Ausland 
erworbener 
Qualifika- 
tionen

Educational Credential  
Assessment (ECA)

Durchgeführt vom 
Department of Im-
migration and Border 
Protection

Qualifications Recognition Services Je nach Anerkennungsgrund liegt die 
Zuständigkeit bei unterschiedlichen 
Behörden. Eine Berufsausbildung ist 
nur in den reglementierten Berufen 
anerkennungspflichtig.

Familien-
nachzug

(Ehe-)Partner und Kinder werden 
in die Bewerbung mit aufgenom-
men. 
Weitere nahestehende Familien-
angehörige können im Rahmen 
des Family Sponsorships nachge-
holt werden.

Partner Category 
Visa unter Erfüllung 
bestimmter Kriterien, 
eigene Kinder werden 
im Antrag mit einbe-
zogen.

Partner of a New Zealander Resident 
Visa (inkl. Kinder unter 24 Jahre)

(Ehe-)Partner (und minderjährige  
Kinder) erhalten RWR-Karte Plus unter 
folgenden Voraussetzungen: Aus- 
reichende Existenzmittel des RWR- 
Karten-Inhabers, Krankenversicherung, 
inländische Unterkunft, Deutschkennt-
nisse.

Spur- 
wechsel

Nach Erhalt des Status als Pro-
tected Person ist eine Bewerbung 
um einen dauerhaften Aufenthalt 
über das Federal Skilled Worker 
Program möglich.

Möglich seit 2004 Mit anerkanntem Asylstatus ist eine 
Bewerbung um ein dauerhaftes Aufent-
haltsvisum möglich.

Mit Aufenthaltstitel ist dies in bestimm-
ten Fällen möglich. Mit anerkanntem 
Asylstatus gilt jedoch ein uneinge-
schränkter Zugang zum Arbeitsmarkt.

Vorrang-
prüfung

Erforderlich, bevor Arbeitgeber 
Kandidaten aus dem Express Entry 
Pool eine Arbeitsstelle anbieten.

Keine Informationen 
über einer Vorrangprü-
fung, jedoch Priorisie-
rung bestimmter Visa.

Keine Informationen über einer 
Vorrangprüfung, jedoch Priorisierung 
bestimmter Qualifizierungen anhand 
Skill Shortage List.

Der Arbeitsmarktservice ist verpflichtet, 
die Bewerbung zunächst für inländische 
Fachkräfte zu öffnen (Arbeitsmarkt-
prüfung).

Tabelle 3: Zuwanderungsmöglichkeiten zur Erwerbstätigkeit für Fachkräfte aus Drittstaaten
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Partei CDU/CSU SPD FDP

Anerkennung 
im Ausland 
erworbener 
Qualifika- 
tionen

Beibehaltung bestehender 
Regelungen. 
Anerkennungsgesetz 2012: 
Berufsqualifikationsfestel-
lungsgesetz (BQFG)

  Verfahren beschleunigen
  Anerkennung muss nicht notwendigerweise vor  

   der Einreise erfolgen, sondern kann auch bis zu  
   einem Jahr nach der Einreise nachgereicht werden.

  Verwaltungspraxis beschleunigen (Personalaufbau)
  Rechtsanspruch auf eine vorherige Beratung  

    einräumen 
  Bundesweite Vergleichbarkeit von ausländischen   

    Abschlüssen sicherstellen
  Kapazitäten für Nachqualifizierungen ausweiten

Vorrang- 
prüfung

Wie bisher abhängig vom 
Aufenthaltstitel

Entfällt, wenn Landesregierungen nicht anders ent-
scheiden

Entfällt für Einwanderer mit Aufenthaltstitel oder 
Duldung

Familien- 
nachzug

Beibehaltung bestehender 
Regelungen 
§§ 27 und 29 AufenthG

Mit Jobangebot und gesichertem Lebensunterhalt, 
Möglichkeit des Familiennachzugs direkt bei Einwan-
derung

Spurwechsel Strikte Trennung von Asyl 
und Erwerbsmigration. 
Die Möglichkeit eines 
Statuswechsels schafft 
Fehlanreize und wird 
daher abgelehnt. 

Strikte Trennung von Asyl und Erwerbsmigration. Kein 
Statuswechsel vorgesehen.

Möglich bei guter Integration, Straffreiheit und Siche-
rung des Lebensunterhalt 

Tabelle 5: Positionen der Parteien zu wichtigen Aspekten der Fachkräftezuwanderung

Partei Bündnis 90 / Die Grünen Die Linke AfD

Anerkennung 
im Ausland 
erworbener 
Qualifika- 
tionen

Vereinfachen und Be-
schleunigen.
Auch informelle Qua-
lifikationen, die durch 
praktische Erfahrungen 
erworben wurden, sollen 
berücksichtigt werden.

Vereinfachung der Anerkennung ausländischer  
Bildungs- und Berufsabschlüsse

Keine Absenkung der schulischen und beruflichen 
Anforderungen, um Einwanderern die Anpassung 
an das hiesige Bildungsniveau und den Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Vorrang- 
prüfung

Entfällt für qualifizierte 
Beschäftigungen.

 Entfällt

Familien- 
nachzug

Sobald Lebensunterhalt für 
Gesamtfamilie eigenstän-
dig gesichert werden kann 
(d.h. schon bei Einwande-
rung möglich).

Deutsch-Tests beim Ehegattennachzug abschaffen.
Familiennachzug nicht nur auf engste Angehörige 
beschränken.

Kein Familiennachzug in die Sozialsysteme

Spurwechsel Möglich, wenn die 
Voraussetzungen für einen 
anderen Aufenthaltstitel 
erfüllt sind.

ANHANG  |  
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